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DIE VERBRAUCHERZEITUNG

Cornelia Tausch, Vorstand der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg e. V.

LIEBE LESERIN,  
 
LIEBER LESER,
in dieser Ausgabe unserer Verbraucherzeitung 
haben wir viele gute Nachrichten für Sie!  
Eine ganz besonders gute lesen sich gleich  
hier auf der Seite nebenan: Das EU-Parlament 
wird endlich über das Verbot einer Provision in 
der unabhängigen Finanzberatung diskutieren 
– ein Thema, das uns auch in unseren Be- 
ratungen seit vielen Jahren beschäftigt: 
Verbraucher:innen, die uns erzählen, wie ihnen 
Finanzberater und Versicherungsvertretern 
Produkte verkaufen, die nicht bedarfsgerecht, 
aber eben lukrativ für die Berater:innen sind. 
Wir sind der Meinung, dass Provisionen das 
Beratungsergebnis nicht beeinflussen dürfen. 
Beratung und Verkauf müssen per Gesetz 
voneinander getrennt werden. 

Darüber hinaus haben wir für Sie ein Auge auf 
den Handel geworfen, in dem mit „biologisch 
abbaubar“ für Biomülltüten, Tragetaschen  
oder Kaffeekapseln geworben wird und 
rausgefunden, dass die meisten Produkte  
aber überhaupt nicht im Biomüll entsorgt 
werden können. Über unseren Marktcheck und 
unsere Forderung nach einem verlässlichen 
Kennzeichnungssystem lesen Sie auf Seite 4.

Auch interessant: Neuigkeiten aus unserer 
Rechtsabteilung. Auf Seite 6 informieren wir  
Sie über unsere aktuellen Rechtsverfahren  
und welche Rechte unsere Jurist:innen für Sie 
erstreiten konnten. Auch haben wir uns das 
neue Gesetz zu Ankündigungen von Preis- 
ermäßigungen in der Praxis mal näher an- 
geschaut und festgestellt: Viele Anbieter, wie 
Aldi oder Lidl versuchen, der seit 28. Mai  
2022 geltenden gesetzlichen Regelung ein 
Schnippchen zu schlagen – aber eben nicht 
unbemerkt. Wir halten die Augen offen für  
Ihre Rechte.

Viel Spaß beim Lesen und alles Gute  
wünscht Ihnen 

Ihre Cornelia Tausch

EU PARLAMENT DISKUTIERT  
 
PROVISIONSVERBOT 
Unsere Verbraucherfinanzberatung zu Geldanlagen und zur Altersvorsorge ist stark nachgefragt. 
Auch die Anzahl unserer Webinare zum Thema ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, ebenso 
wie die Teilnehmerzahl. Verbraucher:innen suchen zunehmend Unterstützung für ihre Anlageent-
scheidung und schildern uns, dass sie den Bankberatern und  Versicherungsvertretern nicht trauen, 
weil diese wegen der Provisionen ständig neue Finanz produkte verkaufen wollen. Nun scheint für 
Verbraucher:innen endlich eine politische Lösung in Sicht zu sein. Denn im EU Parlament wird über 
ein Provisionsverbot in der unabhängigen Finanzberatung diskutiert. 

„Ich bin fest davon überzeugt, dass  
alle Verbraucher in der EU das Recht  
auf eine angemessene Beratung zu 

angemessenen Preisen haben.  
Eine Beratung, die für ihre Bedürfnisse  

am besten geeignet ist, die ihnen die besten 
Erträge bringt und der sie vertrauen können. 
Und ich denke, Vertrauen ist der Schlüssel.“  

EU Kommissarin Mairead McGuinness,  
24. Januar 2023

Das klingt vielversprechend. Was wir mit 
dem Provisionsverbot erreichen wollen, ist, 
dass Fehlanreize in der Finanzberatung abge-
stellt werden. Berater sollen nur beraten und 
ausschließlich im Auftrag und im Interesse 
der Verbraucher:innen handeln. Verkäufer von 
Finanzprodukten gegen Provision dagegen 
sollen auch Verkäufer genannt werden. Ob die 
EU die Finanzberatung endlich so regeln wird, 
dass Verbraucher:innen sich darauf verlassen 
können, dass die Beratung sich ausschließlich 
an ihrem Bedarf ausrichtet, bleibt abzuwarten. 
Wir werden uns dafür stark machen. 

Warum Provisionen ein strukturelles 
 Problem darstellen
Verbraucher:innen wenden sich an einen 
Finanzberater, wenn sie aufgrund fehlender 
Informationen oder fehlender Zeit eine Anlage-
entscheidung nicht selbst treffen können oder 
wollen. 

Sie erwarten als Ergebnis der Finanzberatung 
eine ihren Möglichkeiten und ihrem Bedarf 
entsprechende Empfehlung. Sie möchten 
wissen, mit welchen Anlageprodukten sie ihr 
Ziel, beispielsweise eine ihren Lebensstan-
dard sichernde Altersvorsorge, am besten 
erreichen.

Wenn die Finanzberatenden bei Finanz-
instituten wie z.B. Banken arbeiten, dann 
vertreten sie die Interessen ihres Arbeitge-
bers. Ihr Arbeitgeber will durch die Anlage 
Geld verdienen und motiviert die Finanzbe-
raterinnen deshalb mit Provisionen, möglichst 
teure Anlageprodukte zu verkaufen. Dazu 
sind die Verkäufer auch bestens geschult.  

 Fortsetzung auf Seite 2

EINLADUNG
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
DER VERBRAUCHERZENTRALE  
BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.

AM FREITAG, 12. MAI 2023, 10.30 UHR

Veranstaltungsort:  Haus der Wirtschaft, 
Raum Karlsruhe, 
 Willi-Bleicher-Straße 19,  
70174 Stuttgart

Ab 10.00 Uhr Registrierung 

 1. Begrüßung
 2.  Grußwort Staatssekretärin  

Sabine Kurtz MdL, Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und  
Verbraucherschutz

 3.  Wahl eines Protokollführers/einer 
Protokollführerin

 4.  Wahl einer Mandatsprüfung zur 
Feststellung der Beschlussfähigkeit

 5. Annahme der Tagesordnung
 6.  Genehmigung des Protokolls  

der Mitgliederversammlung  
vom 1. Juni 2022

 7. Vortrag + Diskussion:
   Stark für Verbraucherrechte: 
  Die Rechtsdurchsetzung 
  der Verbraucherzentrale Baden-
  Württemberg
 8. Bericht des Verwaltungsrats
 9. Bericht des Vorstands
  9.1. Geschäftsbericht 2022
  9.2. Jahresabschluss 2022
 10. Bericht des Wirtschaftsprüfers
 11. Aussprache zu den Berichten
 12. Entlastung
  12.1. des Verwaltungsrats
  12.2. des Vorstands
 13.  Genehmigung des Wirtschafts- 

plans 2024
 14. Satzungsänderung
 15. Nachwahl in den Beirat
 16. Anträge
 17. Verschiedenes

Alle fördernden Mitglieder der Verbraucherzentrale 
sind zur Teilnahme an der Mitglieder versammlung 
herzlich eingeladen.  (Satzung § 4)

Das Recht Anträge zu stellen und zu wählen, haben 
jedoch nur die Vertreterinnen und Vertreter der 
ordentlichen Mitglieder. (Satzung § 8)

Anmeldung: Bitte bis spätestens Dienstag, 
den 2. Mai 2023, per Telefon, Fax oder  E-Mail 
an Ihre Ansprechpartnerin Frau Loose.
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Fortsetzung von Seite 1

Sie werden gezielt in Methoden der Verkaufs-
psychologie ausgebildet und wenden diese 
an. Anders die Interessenlage der Kunden, 
die eine bedarfsgerechte gute Geldanlage 
möchten, mit geringen Kosten und daher 
guten Renditeaussichten.

Finanzberater:innen haben in so einer Aus- 
gangslage einen Informationsvorsprung, den 
Verbraucher:innen nicht aufholen können. Sie 
können deshalb nicht erkennen, ob die ange-
botene Anlagemöglichkeit wirklich die für sie 
bestmögliche Entscheidung ist.

Finanzberater empfehlen also, für ihre Kunden 
unerkennbar, gezielt solche Produkte, mit 
denen sie am meisten Geld verdienen.

Welchen Schaden Provisionen verursachen 
Provisionen verhindern bedarfsgerechte 
 Anlageentscheidungen. Aufgrund der Provi-
sionen wählen Verkäufer Produkte nach der 
Höhe der Provision aus, nicht nach dem Bedarf 
der Ratsuchenden. Deshalb werden Verbrau-
cher:innen heute zum Beispiel zur Altersvor-
sorge in erster Linie private Rentenversiche-
rungen verkauft. Da wird die höchste Provision 
bezahlt, während ein simpler ETF Sparplan so 
günstig ist, dass kein Anreiz für die Vermitt-
ler:innen besteht, diesen zu empfehlen. ETFs 
sind aber nicht selten auch eine gute und 
bedarfsgerechte Wahl für Verbraucher:innen, 
gerade auch zur Altersvorsorge. Mehrfach 
haben wir Marktbeobachtungen veröffentlicht 
und Fälle aus unserer Verbraucherfinanzbera-
tung ausgewertet. Demnach waren 95 Prozent 
der Anlagevorschläge von Finanzberater:innen, 
zu denen Verbraucher:innen unseren Rat ein- 
geholt haben, nach unserer Auffassung nicht 
bedarfsgerecht. Bis vor Kurzem hatten Banken 
Verwahrentgelte eingeführt. Wer diese nicht 

bezahlen wollte, dem wurden teure Misch-
fonds verkauft. Dafür konnten die Banken 
über die Provision das Zehnfache dessen 
kassieren, was sie nach einem Jahr mit dem 
Negativzins kassiert hätten. Und was hatten 
die Verbraucher:innen davon? Sie zahlten satt 
Provisionen und blieben auf den Kursverlusten 
von 20 Prozent und mehr binnen eines Jahres 
sitzen.

Jungen Menschen werden Rentenversiche-
rungen zur Altersvorsorge verkauft, bei denen 
das Geld in angeblich professionell verwaltete 
Fonds angelegt werden soll. Erst wenn wir 
die Verträge nachrechnen, wird das Ausmaß 
des Schadens deutlich. Selbst 20 Jahre nach 
Vertragsabschluss sind viele Verträge noch 
im Minus, vor allem wegen hoher Kosten, 
woraus auch die Provisionen bezahlt werden. 
Bei bedarfsgerechter Anlage hätten die 
Sparenden dagegen die Kapitalmarkterträge 
bei minimalen Kosten fast vollständig verein-
nahmen können. Statt des Verlustgeschäfts 
stünden ordentliche Erträge zu Buche. 

Schließlich werden wegen der Provisionen 
häufig neue Produkte verkauft, um mehrmals 
abzukassieren. Zu uns kommen Verbrau-
cher:innen, denen ihr Vermittler schon 
zweimal geraten hat, den Riester Altersvor-
sorge Vertrag zu wechseln. Jedes Mal wurde 
neu Provision kassiert, jedes Mal war die 
Empfehlung nicht bedarfsgerecht.

Warum die provisionsbasierte Beratung 
 gerade für Kleinanleger ein Problem ist
Das Argument, Kleinanleger könnten sich 
keine Beratung mehr leisten, wenn Provi-
sionen verboten wären, ist ein Scheinargu-
ment. Denn das, was Kleinanlegern heute 
scheinbar kostenlos angeboten wird, hat mit 
einer Beratung nichts zu tun. Was angeboten 
wird, sind standardisierte Verkaufsgespräche: 
Verkauft wird nur was Provision bringt. Klein-

anleger bezahlen heute über versteckte 
Kosten und offene Provisionen ein Vielfaches 
dessen, was angesichts des überschaubaren 
Beratungsaufwands überhaupt notwendig 
wäre. Typischerweise bezahlen sie 2.000 
Euro für den Abschluss einer Riester Rente. 
Für ein Verkaufsgespräch, das kaum länger 
als 30 Minuten dauert, den Smalltalk einge-
schlossen. Der Schaden ist für Kleinanleger 
wegen der Intransparenz der Provisionen und 
der Beratungsqualität nur nicht so offensicht-
lich. Er überwiegt am Ende aber die Kosten für 
eine echte Beratung um ein Vielfaches! Das 
ist alles andere als sozial. Da Kleinanleger 
nur über begrenzte Mittel verfügen, um zu 
investieren, ist es besonders wichtig, dass sie 
vor Fehlberatung geschützt werden und von 
unabhängiger Beratung und kostengünstigen 
Produkten profitieren können. Wer nur 50 
Euro übrig hat und sonst kein Vermögen, ist 
ohnehin besser beraten, ersteinmal Rücklagen 
und ein Polster aufzubauen statt das Geld 
gleich in einer 40jährige Rentenversicherung 
zu binden, die wahrscheinlich vorzeitig doch 
wieder gekündigt werden muss, wie die Mehr-
zahl der Verträge.

Was die Verbraucherzentrale fordert
Provisionsverbot: Damit Provisionen das Be- 
ratungsergebnis nicht mehr bestimmen, 
muss gelten: wo Beratung draufsteht, darf 
keine Provision drin sein. Man muss also 
Beratung und Verkauf per Gesetz voneinander 
abgrenzen. Die Verkäufer in den Sparkassen,  
Volksbanken und Privatbanken müssten sich  

also Verkäufer nennen. Finanzberater darf 
sich nur bezeichnen wer keine Provisionen 
oder sonst irgendwelche Zuwendungen von 
Produktanbietern erhält.

Die Bezeichnung Finanzberatung ist gesetzlich 
so zu definieren, dass sich diese ausschließ-
lich am Bedarf der Ratsuchenden ausrichtet. 
Die Definition ist produktübergreifend einheit- 
lich festzulegen. Verbraucher:innen müssen 
sich darauf verlassen können, wenn sie schon  
Geld für Beratung bezahlen, dass Berater:innen 
ihre Interessen vertreten. Und nur ihre.

Außerdem ist Finanzberatung wirksam durch 
eine Aufsichtsbehörde wie die BaFin zu über-
wachen, auf Grundlage der Regeln, die für die 
unabhängige Finanzberatung gelten. 

Und schließlich müssen Zulassungsvoraus-
setzungen sicherstellen, dass Finanzbera-
ter:innen die Qualifikation dafür besitzen, eine 
Beratung ausschließlich am Bedarf der rat- 
suchenden Verbraucher:innen auszurichten. 
Sie müssen den Bedarf der Ratsuchenden 
zutreffend ermitteln und die am Markt 
angebotenen Finanzprodukte verlässlich 
und richtig in Bezug auf die Bedarfe der Rat - 
suchenden bewerten können. 

  
 UNSER PODCAST

Hören Sie sich auch unseren Podcast zum 
Thema Provisionsverbot an. Überall dort, 
wo es Podcast gibt und auf unserer Inter-
netseite unter www.vz-bw.de/podcast

| Finanzen April – Juni 2023
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WAHLGEGEBENHEITEN ZWISCHEN GESETZLICHER UND PRIVATER  
 
KRANKENVERSICHERUNG 
Die Absicherung gegen die finanziellen Folgen 
einer Krankheit ist von sehr hoher Bedeutung, 
können diese Folgen doch existenzruinierend 
sein. Auch soll niemand aus finanziellen 
Gründen seine Gesundheit aufs Spiel setzen 
müssen. Verbrauchergerecht ist es daher, 
dass eine gesetzliche Versicherungspflicht in 
Deutschland besteht. Jede Person muss kran-
kenversichert sein.

In Deutschland gibt es grundsätzlich den Weg 
der gesetzlichen und den Weg der privaten 
Krankenversicherung, um die Versicherungs-
pflicht zu erfüllen. Beide Wege führen in teils 
völlig unterschiedliche rechtliche Gegeben-
heiten, finanzielle Belastungen und gesund-
heitliche Wirkungen.  

Zwar haben grundsätzlich alle Verbrau-
cher:innen die Wahl zwischen dem Weg der 
gesetzlichen und dem Weg der privaten Kran-
kenversicherung. In der Praxis hat jedoch 
nur ein relativ kleiner Kreis die tatsächliche 
Wahlmöglichkeit. Vor allem die Aspekte, ob 
man selbstständig arbeitet oder ob man viel 
verdient sind hier entscheidende Kriterien. Die 
überwiegende Anzahl der Verbraucher:innen 
hat diese Wahlmöglichkeit nicht: Sie werden 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert. 

Verbraucher:innen, denen die Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
gering sind, können sich unter bestimmten 
Umständen zusätzlich in der privaten Kran-
kenzusatzversicherung versichern. Da es hier 
eine Gesundheitsprüfung gibt, steht manchen 
gesundheitlich beeinträchtigten Menschen 
dieser Weg jedoch nicht offen. Auch ist anzu-
merken, dass diese Zusatzversicherung extra 
kostet.

Verbraucher:innen, die die Wahl haben, werden 
einerseits berücksichtigen, dass die finanzielle 
Belastung für die private Krankenversicherung 
teils sehr hoch sein kann: so zum Beispiel bei 
Familien mit vielen Kindern oder bei Selbst-
ständigen, deren Geschäft sich im Laufe der 
Zeit nicht wie erhofft entwickelt hat. Anderer-
seits wird berücksichtigt werden, dass in der 
privaten Krankenversicherung oft bessere 
Leistungen geboten werden. Je nach Lebens-
situation und Tarifwahl kann es dann dazu 
kommen, dass die insgesamt, lebenslang 
bezahlten Beiträge in der privaten Krankenver-
sicherung höher, gleich oder niedriger sind als 
die bei einer vergleichbaren Verbrauchersitua-
tion in der gesetzlichen Krankenversicherung 
bezahlten Beiträge. Festzustellen sind in der 
privaten Krankenversicherung insbesondere im 
Alter höhere Beitragssprünge, die eine bedeu-
tende finanzielle Belastung darstellen können.  

Für Verbraucher:innen mit der Wahlmöglichkeit 
zwischen privater und gesetzlicher Krankenver-
sicherung ist es sehr empfehlenswert, in aller 
Ruhe zu entscheiden, welches Leistungsniveau 
der Krankheitsabsicherung sie sich wünschen 
und insbesondere, wie sie ihren weiteren 
Lebensweg prognostizieren. Dabei werden sie 
berücksichtigen, dass es häufig vorkommt, 
dass Lebenspläne durchkreuzt werden – in 
Bezug auf die Absicherung Krankheit kann das 
dann zu deutlich höheren Beiträgen führen als 
geplant. 

Wer sich privat versichert ist gut beraten zu 
prüfen, welchen Absicherungsumfang die 
einzelnen privaten Versicherungstarife bieten 
und was davon bedarfsgerecht ist. Es ist viel-
fach sinnvoll, sich hier an Versicherungshono-
rarberater oder spezialisierte Versicherungs-
makler zu wenden. Dies gilt ganz besonders 

für Verbraucher:innen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen, denn private Kranken-
versicherer müssen nicht jeden aufnehmen:  
Vorerkrankungen können zu nicht angebo-
tenem Versicherungsschutz oder Beitrags-
zuschlägen führen. Wie dies in welchen 
Fällen gehandhabt wird, das entscheiden die 
einzelnen privaten Krankenversicherer jeweils 
eigenständig. Diese Entscheidungen können 
von Versicherer zu Versicherer ganz unter-
schiedlich ausfallen.     

Wer eine Absicherung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ins Auge fassen muss oder 
möchte, für den gilt, wenn auch deutlich abge-
schwächt, ebenfalls, dass sich die einzelnen 
Anbieter in Bezug auf die gebotenen Leistungen 
und den Beitrag unterscheiden, so dass eine 
bedarfsgerechte Auswahl sinnvoll ist. Positiv 
ist, dass die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen keine Gesundheitsprüfung vornehmen 
dürfen, also für jede und jeden eine Aufnahme 
ohne zusätzlichen Beiträge möglich ist. 

DIE BEDEUTUNG DER ARBEITSKRAFTABSICHERUNG 
Vor jedem Abschluss von Versicherungsver-
trägen ist es sinnvoll, zu überlegen, welche 
Schicksalsschläge besonders hohe finanzielle 
Wirkungen auf einen selbst haben würden. 
Klug ist es, für diese Belastungen dann 
vorrangig Versicherungsschutz zu suchen und 
abzuschließen.
 
Der Verlust der Arbeitskraft hat enorme 
finanzielle Auswirkungen. Kann der Beruf 
gesundheitsbedingt lange oder gar für immer 
nicht mehr ausgeübt werden, dann versiegt 
das Einkommen und damit die wichtigste 
Finanzquelle für private Haushalte, um ihre 
Ausgaben bezahlen zu können. Ein Beispiel: 
Eine 37-jährige Verbraucherin verdient 

40.000 Euro im Jahr. Sie plant in ihrem Beruf 
zu arbeiten bis sie 67 Jahre alt ist. Kann sie 
gesundheitsbedingt ihren Beruf nicht mehr 
ausüben, so reduziert sich ihr Einkommen um 
30 Jahre (67-37 Jahre) mal 40.000 Euro, also 
1,2 Millionen Euro. Ein gigantisches Lebens-
risiko, das die Bedeutung der Versicherung 
dagegen deutlich macht.

Die passende Versicherung ist die private 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie versi-
chert das zukünftige Einkommen für den Fall, 
dass der Beruf aus Gründen von Krankheit, 
Körperverletzung oder Kräfteverfall nicht mehr 
ausgeübt werden kann. Eine entsprechende 
Absicherung im Bereich der gesetzlichen 

Rentenversicherung gibt es leider nicht, die 
dort angebotene Erwerbsminderungsrente 
hat eher den Charakter einer Alibiabsicherung: 
sie bezahlt in vielen Fällen nichts – und wenn, 
dann nur wenig.     
  
Der Verlust der Arbeitskraft droht nicht erst 
ab 50 Jahren oder 60 Jahren. Auch dass es 
mit zunehmendem Alter zu häufigeren Fällen 
des Verlustes der Arbeitskraft kommt, ist 
kein Grund, in jungen Jahren das Risiko außer 
Acht zu lassen. Im Gegenteil: Wer in fortge-
rücktem Alter seine Arbeitskraft nicht mehr 
für die Einkommensgenerierung heranziehen 
kann, der hat oft schon Ersparnisse, gesetz-
liche Rentenansprüche und ähnliches, so 

dass die finanzielle Wirkung eines Unglücks-
falls nicht mehr ganz so hart ist. Anders bei 
jungen Leuten: Die haben sehr häufig noch 
keine Ersparnisse und noch einen langen 
Lebensweg vor sich. 

Daher gibt es in Bezug auf die Absicherung 
der Arbeitskraft kein „zu früh“. Die private 
Berufsunfähigkeitsversicherung kann schon 
ab dem zehnten Lebensjahr abgeschlossen 
werden. Davor kann über die Kinderinvalidi-
tätsversicherung sowohl die unfall- als auch 
– besonders wichtig – die krankheitsbedingte 
Invalidität des Kinders versichert werden. Und 
das schon ab den ersten Lebenswochen des 
Kindes. 

   
FALL AUS DER BERATUNGSPRAXIS: 
GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE WERBEVER-
SPRECHEN 

Im Internet wird für alles geworben – dadurch können Anbieter im besten Fall informieren, 
aber sie können mit ihrer „Werbung“ auch Schaden anrichten. In Bezug auf Angebote aus 
dem Gesundheitsbereich kann Werbung besonders vielfältige negative Auswirkungen 
haben – denn es sind nicht nur finanzielle Aspekte betroffen, es kann auch zu gesundheits-
gefährdenden Folgen kommen. 

So auch im Fall eines Verbrauchers, der sich im Bezug auf eine Anbieterwerbung an die 
Verbraucherzentrale wandte. Der Anbieter verbreitete auf seinen Internetseiten unhalt-
bare gesundheitsbezogene Behauptungen und schürte damit unberechtigtes Misstrauen 
gegen die Schulmedizin. In der Behandlung von Schilddrüsenproblemen, Pilz-, Bakterien- 
und Virenkrankheiten behauptete der Anbieter Erfolge durch die Gabe eines besonderen 
Stoffes, nämlich Chlordioxid. Der Anbieter beteuerte, dieser Stoff hätte positive gesundheit-
liche Eigenschaften und therapeutische Wirkungen. In Wirklichkeit ist Chlordioxid jedoch 
kein Medikament und nicht als Arzneimittel zugelassen und kann, je nach eingenommener 
Menge, Folgen wie Nierenversagen und Darmschädigungen hervorrufen. In entsprechender 
Mischung kann es sogar zur Explosion kommen.  

Wir informierten den Verbraucher und nutzen die Möglichkeiten des Kollektivrechts. Um 
die gefährliche Werbung zu stoppen, wurde der Anbieter abgemahnt. Er gab daraufhin 
eine Unterlassungserklärung ab – das heißt, er sagte zu, in dieser Form nicht mehr tätig zu 
werden. Falls doch, droht ihm eine hohe Vertragsstrafe. 

April – Juni 2023 Versicherungen | 
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LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG IM FLUGZEUG
Die Osterferien stehen vor der Tür, die Pfingstferien sind nicht mehr weit. In den Urlaub geht es für 
viele mit dem Flugzeug. Andere reisen beruflich öfter mit dem Flugzeug. Je nach Länge des Fluges 
bieten die Fluggesellschaften als Verpflegung an Bord kleinere Snacks bis hin zu kompletten 
Menüs an. Meist gibt es dabei die Möglichkeit, eine vegetarische oder vegane Verpflegung zu 
wählen. Doch wie sieht es bei Allergien und Unverträglichkeiten aus? Und welche Informationen 
erhalten Fluggäste bei der Buchung oder an Bord zu Inhaltstoffen einschließlich Zusatzstoffen?

Liegt der Abflugort in der EU, gilt die  
Lebensmittelinformationsverordnung
Die europäische Lebensmittelinformations-
verordnung (LMIV) regelt die Kennzeichnungs-
vorschriften für Lebensmittel. Startet der Flug 
innerhalb der EU gelten diese auch für das 
Getränke- und Speisenangebot in Flugzeugen.

Vorverpackt oder lose Ware?
Für vorverpackte Lebensmittel wie Chipstüten 
oder Kekspackungen gelten andere Regeln als 
für lose Ware wie die warme Mahlzeit oder den 
frisch servierten Milchkaffee. Das Angebot an 
Bord lässt sich vergleichen mit einem Imbiss, 
der sowohl Snacks und Süßwaren in Fertigpa-
ckungen als auch lose Speisen wie Schnitzel-
brötchen oder Pommes verkauft. 

Auf Fertigpackungen müssen die Zutaten in 
der Zutatenliste angegeben sein, einschließ-
lich der Zusatzstoffe. Allergene müssen in 
der Zutatenliste hervorgehoben werden. Für 
die Kennzeichnung muss eine verständliche 
Sprache gewählt sein. Bei Flügen kann das 
auch Englisch sein. Die Kennzeichnung der 
Allergene muss auf Deutsch erfolgen, wenn 
der Flug in Deutschland startet oder eine 
deutsche Fluggesellschaft in Deutschland 
landet. Das kann auch mit einem zusätzlichen 
Aufkleber erfolgen.

Bei loser Ware, wozu auch belegte Brötchen 
zählen können, gibt es keinen Anspruch 
darauf, alle Zutaten zu erfahren. Doch es gibt 
die Pflicht, über enthaltene Allergene und 

bestimmte Zusatzstoffe zu informieren. Diese 
Informationen können schriftlich gegeben 
werden, zum Beispiel auf der Speisekarte. 
Häufig werden dafür Fußnoten genutzt. 
Oder das Personal kann mündlich darüber 
informieren, dann muss es dazu einen deut-
lichen und gut lesbaren Hinweis geben. Auf 
Nachfrage muss zusätzlich eine schrift-
liche Auflistung verfügbar sein. Im Gegen-
satz zu Allergenen muss bei Zusatzstoffen 
nicht unbedingt der einzelne Stoff genannt 
werden, sondern die Funktionsklasse. So 
lautet die Information dann zum Beispiel „mit 
Farbstoff“, „mit Süßungsmittel“ oder „mit 
Geschmacksverstärker“.

Informationen können erst an Bord verfüg-
bar sein
Bietet die Fluggesellschaft bestimmte Speisen 
wie Spaghetti Bolognese oder Käsebrötchen 
zur Vorbestellung an, müssen die Informa-
tionen über enthaltene Allergene und Zusatz-
stoffe vor Abschluss der Bestellung abrufbar 
sein. Die Speisen gelten als lose Ware.

Für die Verpflegung an Bord, die ohne Vorbe-
stellung verteilt oder verkauft wird, gibt es 
keine Pflicht vorab Zutaten, Allergene oder 
Zusatzstoffe anzugeben. Passagiere können 
sich erst im Flugzeug darüber informieren.

Sicht der Verbraucherzentrale 
Gerade bei langen Flugreisen sind die Passa-
giere auf das Verpflegungsangebot der Flugge-
sellschaft angewiesen und haben keine wirk-
liche Alternative. Für Personen, die bestimmte 
Inhaltsstoffe meiden müssen oder wollen, ist 
es wichtig, sich zum einen rechtzeitig infor-
mieren und zum anderen auch Alternativen 
wählen zu können. Wir empfehlen, sich bei 
Bedarf bereits vor einer Buchung an die Flug-
gesellschaft zu wenden, um die benötigten 
Informationen zu bitten und individuelle 
Lösungen zu klären. So kann die Verpflegung 
in die Kaufentscheidung einbezogen werden. 
Fluggesellschaften sind aufgefordert, solche 
Anfragen ernst zu nehmen und unabhängig 
davon transparent über die angebotene 
Verpflegung zu informieren. 

BIOLOGISCH ABBAUBAR“ UND „KOMPOSTIERBAR“ – ABER MEIST NICHTS  
 
FÜR DIE BIOTONNE!
Im Handel gibt es eine Reihe von Produkten 
wie Biomülltüten, Tragetaschen oder Kaffee-
kapseln, die als „biologisch abbaubar“ oder 
„kompostierbar“ beworben werden. Dadurch 
erwecken die Hersteller den Eindruck, dass 
die Produkte im Biomüll entsorgt werden 
können. Dass das meist nicht der Fall ist, 
zeigt ein Marktcheck der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg.

Auf welchen Produkten finden sich die Wer-
beaussagen? 
Für den Marktcheck hat die Verbraucherzen-
trale 46 Produkte untersucht. Dazu gehören 
Biomülltüten, Einweggeschirr, Kaffeekap-
seln und -pads, Kaugummis, Produkte aus 
beschichtetem Papier, Verpackungen und 
Drogerieartikel wie beispielsweise Feucht-
tücher oder Windeln. Sie alle werden als 
„biologisch abbaubar“ oder „kompostierbar“ 
beworben.

Mehr als die Hälfte der Produkte (67 Prozent) 
trägt die Werbeaussagen prominent auf 
der Vorderseite der Verpackung. 39 Prozent 
werben zusätzlich mit privaten Siegeln. Das 
Problem: Auf welchen Grundlagen diese 
Siegel beruhen und was die Siegelgeber unter 
Kompostierbarkeit verstehen, ist für Verbrau-
cher:innen aber nicht erkennbar und nicht 
nachprüfbar.

Nur selten in der Biotonne erlaubt 
Für den Marktcheck hat die Verbraucherzen-
trale in allen 44 baden-württembergischen 
Stadt- und Landkreisen nachgefragt, ob 
Biomüll separat gesammelt wird und falls ja, 
ob dort als biologisch abbaubar oder kompos-
tierbar beworbene Kunststoffe erlaubt sind. 
35 Stadt- und Landkreise haben geantwortet. 
Doch nur einer gab an, dass als kompostierbar 
oder biologisch abbaubar beworbene (Bio-)
Mülltüten, Tragetaschen, Kaffeekapseln, 
Backpapier, Lebensmittelverpackungen, 
Einweggeschirr und Besteck mit dem Bioab-
fall in dem dafür vorgesehenen Plastikbeutel 

entsorgt werden dürfen. In zwei weiteren 
Landkreisen dürfen nur als kompostierbar 
oder biologisch abbaubar beworbene Biomüll-
tüten mit dem Bioabfall in der Biotonne 
entsorgt werden. 

Biologisch abbaubare Kunststoffe können 
sich zwar unter bestimmten Bedingungen zu 
CO2 und Wasser zersetzen. In industriellen 
Kompostieranlagen liegt der Bioabfall aber in 
der Regel nur wenige Wochen und damit oft 
zu kurz für einen ausreichenden Abbau von 
biologisch abbaubaren Kunststoffen. Daher 
werden sie wie die konventionellen Kunst-
stoffe häufig bereits vorab als Störstoffe 
aussortiert.

Dennoch werben 33 der 46 Produkte (72 
Prozent) mit Aussagen zur industriellen 
Kompostierbarkeit. Nur auf 27 Prozent dieser 
Produkte weisen die Hersteller darauf hin, 
dass eine Entsorgung in der Biotonne nicht 
überall möglich ist oder dazu weitere Infor-
mationen eingeholt werden müssen. Zudem 
waren diese Hinweise meist schlecht zu 
finden.

Klare Kennzeichnung nötig
Produkte aus Kunststoff, die als kompos-
tierbar und biologisch abbaubar beworben 
werden, sind genau das aus verschiedenen 
Gründen in der Praxis jedoch nicht. Sie bieten 
keine Vorteile für die Umwelt und sollten 
deshalb nicht als nachhaltigere Alternative zu 
herkömmlichen Kunststoffen verkauft werden 
dürfen.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
fordert daher ein verlässliches Kennzeich-
nungssystem für kompostierbare und biolo-
gisch abbaubare Produkte. Dafür müssen die 
Begriffe „kompostierbar“ und „biologisch 
abbaubar“ gesetzlich definiert werden. Bis es 
so ein System gibt, hilft zum Schutz vor Irre-
führung und der Umwelt aber nur ein Verbot 
von Werbeaussagen wie „kompostierbar“ 

oder „biologisch abbaubar“ auf Produkten, 
die nicht flächendeckend in Deutschland im 
Biomüll entsorgt werden dürfen. 

https://www.vz-bw.de/node/81137

Dürfen als kompostierbar beworbene Materialien in der Biotonne entsorgt werden?
(Anfrage der Verbraucherzentrale an alle 44 baden-württembergischen Land- und Stadtkreise)
grün:  als kompostierbar beworbene (Bio-)Mülltüten, Tragetaschen/Einkaufstüten, Kaffeekapseln, 

Backpapier, Einweggeschirr und Besteck und Verpackungen von Lebensmitteln im Bioabfall 
erlaubt

hellgrün: nur als kompostierbar beworbene Biomülltüten im Bioabfall erlaubt
orange: keine als kompostierbar beworbenen Materialien und Verpackungen im Bioabfall erlaubt
hellgrau: keine separate Sammlung von Bioabfall
grau: keine Antwort

| Ernährung April – Juni 2023



5

EIN GESUNDES MASS AN MISSTRAUEN
Die Energiepreisbremsen treten zum 1. März 2023 in Kraft. Für Verbraucher:innen gibt es jetzt als 
Entlastung Geld vom Staat. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps im Energiepreis-Dschungel.

Bis spätestens zum 1. März mussten bundes-
weit alle Versorger ihren Kunden ein Infor-
mationsschreiben zukommen lassen, in 
dem sie detailliert mitteilen müssen, wie 
hoch die Entlastung für Gas, Strom und Fern-
wärme ausfallen wird. So will es das Gesetz. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz hat sogar Musterschreiben für 
Versorger und Vermieter:innen veröffentlicht, 
um Hilfestellung zu leisten. 

Verbraucher:innen haben uns schon Informa-
tionsschreiben von Versorgern zukommen 
lassen und wir sehen, so einfach wie es sich 
der Gesetzgeber gedacht hat, ist das Ganze 
nicht. Für Baden-Württemberg können wir 
sagen, dass bisher vor allem große Versorger 
informiert haben. Kleinere Versorger und vor 
allem die Sonderversorgungsunternehmen 
sind noch säumig und werden wohl erst im 
Laufe des März über die neuen Abschläge 
informieren. Auch die Verbände der Energiean-
bieter und Versorger haben schon angedeutet, 
dass viele ihrer Mitglieder den 1. März nicht 
halten können.

Informationsschreiben fehlerhaft
Eines ist sicher und das zeigen die Schreiben, 
die uns schon vorliegen: Die Informa-
tionsschreiben sind nicht einfach zu lesen, 
Angaben zum Vorjahresverbrauch sind 
fehlerhaft, die errechneten Abschläge sind zu 
hoch und nicht ordnungsgemäß berechnet. 
Verbraucher:innen benötigen tiefergehende 
Kenntnisse, um das „Rechenwerk“ der 
Versorger zu durchschauen.

Gesetzlicher Hintergrund
Kurz vor dem Ende des Jahres 2022 haben 
Bundestag und Bundesrat die Gesetzesinitia-
tiven der Bundesregierung für die Energie- und 
Strompreisbremse in Gesetzesform gegossen. 
Die Preisbremsen beschränken sich auf den 
Arbeitspreis. Beim Grundpreis bleibt es bei 
der vertraglich vereinbarten Höhe.

Ab März 2023 greift die Gaspreisbremse, die 
rückwirkend zum 1. Januar 2023 gilt: Auf einen 
Basisverbrauch müssen Verbraucher:innen 

maximal 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen. 
Damit sind auch Steuern und alle sonstigen 
staatlich veranlassten Preisbestandteile 
abgedeckt.

Für Fernwärmekund:innen kommt ebenfalls 
ab März 2023, mit Rückwirkung ab Januar 
2023, eine Wärmepreisbremse. Wie beim 
Gaspreis, gibt es hier einen garantierten 
Bruttopreis, der 9,5 Cent pro Kilowattstunde 
betragen wird.

Beim Strom kommt eine Strompreisbremse. 

Ein Basisverbrauch auf den prognostizierten 
Jahresverbrauch bleibt dabei für private Haus-
halte günstiger. Der Basisverbrauch liegt 
bei allen drei Instrumenten im Regelfall bei 
80 Prozent der aktuellen Jahresverbrauchspro-
gnose aus dem Vorjahr, die die Netzbetreiber 
erstellen. Die restlichen 20 Prozent werden 
mit den jeweilig vereinbarten Marktpreisen 
abgerechnet (siehe Berechnungsbeispiel im 
Kasten).

Wie müssen Versorger informieren?
Die Versorger müssen als wichtigste Infor-
mation den bisherigen und den ab dem 
1. März 2023 geltenden Abschlag mitteilen. 
Darüber hinaus muss – um die Berechnung 
des Entlastungsbetrags nachvollziehen zu 
können – der prognostizierte Jahresverbrauch, 
das Entlastungskontingent (80 Prozent des 
prognostizierten Jahresverbrauchs), der indi-
viduelle Entlastungsbetrag und der aktuelle 
Arbeitspreis sowie der monatliche Grundpreis 
benannt werden.

Ein weiteres Augenmerk muss auf die Entlas-
tung für Januar und Februar gelegt werden. 
Die Preisbremsen wirken ab dem 1. März aber 
rückwirkend auf den 1. Januar 2023. Das heißt, 
die Entlastungsbeträge für den Januar und den 
Februar müssen ab März eingepreist werden. 
Nach der Auffassung der Verbraucherzentrale 
sollten Versorger zwingend die beiden Entlas-
tungsbeträge Januar und Februar im März 
2023 gutschreiben, sodass im März eine deut-
liche Entlastung mit drei Abschlägen anfällt. 

Ab April gilt dann der neue Abschlag mit der 
Preisbremse.

Bei Versorgern, die die Entlastung Januar 
und Februar auf die Jahresschlussrechnung 
verschieben, darf das nicht vergessen werden. 
Mit Erhalt der Schlussrechnung muss akri-
bisch geprüft werden, damit diese Beträge 
nicht unterschlagen werden.

Die ersten Beschwerden zeigen, dass Verbrau-
cher:innen gut beraten sind, die Informa-
tionsschreiben genau zu lesen und zu prüfen. 
Soweit die Jahresverbrauchsprognose zu 
niedrig angesetzt wurde oder die Abschläge 
nicht richtig berechnet sind, rät die Verbrau-
cherzentrale dazu, sofort einen Widerspruch 
beim Versorger einzureichen. Bei Abschlägen 
weit im vierstelligen Bereich ist klar, dass das 
nicht gezahlt werden kann. Hier sollte sofort 
widersprochen und das SEPA-Mandat gekün-
digt werden, damit es zu keiner Abbuchung 

kommt. Die weiteren Folgen sind schwer-
wiegend, da es dann zu einer Kontosperrung 
kommen kann.

Regelungen für Mieter:innen
Die bisherigen Erklärungen, gelten für 
Verbraucher:innen, die direkte Verträge mit 
ihrem Versorger haben. In Mietverhältnissen 
sind in der Regel die Vermieter:innen Kunden 
und Vertragspartner der Versorger. Folg-
lich sehen Mieter:innen von der Entlastung 
zunächst nichts. Mieter:innen erhalten die 
Entlastungsbeträge erst mit der nächsten 
Betriebskostenabrechnung, die regelmäßig für 
das Jahr 2023 ein Dreivierteljahr später also in 
Herbst 2024 erstellt wird.

Mieter:innen müssen aber in zwei Fällen von 
ihren Vermieter:innen oder den Wohnungsver-
waltungen informiert und entlastet werden.

Hat der Vermieter im vergangenen Jahr oder 
für die vergangene Abrechnungsperiode 
die monatlichen Vorauszahlungen erhöht, 
müssen diese zwingend angepasst werden. 
Das gleiche gilt im Falle einer Neuvermie-
tung, also einer neuen Vereinbarung über die 
Abschlagszahlungen im Jahr 2022. In diesen 
Fällen zahlen Mieter:innen höhere Beträge 
und sollen folglich eine sofortige Entlastung 
erhalten!

Der Rat der Verbraucherzentrale:
Die Regelung zu den Entlastungen im Strom-, 
Gas- und Energiebezug sind kompliziert und 
aufgrund vielfältiger Fallkonstellationen 
nicht immer einfach zu berechnen. Verbrau-
cher:innen sollten die Angaben ihrer Versorger 
prüfen, den Online-Rechner der Verbrau-
cherzentralen nutzen, oder sich durch die 
Verbraucherzentrale beraten lassen. Wer den 
Informationen und den Angaben der Versorger 
mit einem gesunden Maß an Misstrauen 
begegnet, hat bessere Chancen in den Genuss 
der von der Bundesregierung versprochenen 
Entlastungen zu kommen. 

   
BEISPIEL STROMPREISBREMSE 

4-köpfige Familie in Eigenheim oder großer Wohnung (ca. 150 qm)
Marktpreise seit 1. Januar 2023: 50 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Arbeitspreis
    120 € im Jahr Grundpreis (10 €/Monat)
Preisdeckel   40 Cent pro Kilowattstunde

 mit Strompreisbremse ohne Strompreisbremse
Verbrauchskosten im Jahr 80% mit 40 ct/kWh 1.280 € 100% mit 50 ct/kWh
bei 4.000 kWh 20%         50 ct/kWh    400 €
Verbrauchskosten  1.680 € 2.000 €
Zuzüglich Grundpreis 120 €  1.800 € 2.120 €

Gesamtkosten mit Strompreisbremse
 1.800 € 150,00 € monatl. Abschlag
Gesamtkosten ohne Strompreisbremse
 2.120 € 176,66 € monatl. Abschlag
Entlastung 320 €

   Weitere Informationen zum Thema: 
   https://www.vz-bw.de/node/76138

              Abschlags-Rechner: 
              https://www.vz-bw.de/node/75669

© Subtropicals / AdobeStock
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Die Primastrom GmbH hat Verbraucher:innen am Telefon Mobilfunkanträge angeboten, 
ohne gleichzeitig umfassend über das Widerrufsrecht zu informieren und ohne ein Wider-
rufsformular auf einem dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Das Musterwiderrufsfor-
mular aber ist Verbraucher:innen nach der gesetzlichen Regelung seitens des Anbieters zu 
übermitteln, sei es schriftlich oder in Textform, etwa als E-Mailanhang.

Die Anbieterin hatte weiter behauptet, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
würden, ohnen dass die Verbraucher:innen vor Abgabe der Vertragserklärung über diese 
informiert wurden und diese den Verbraucher:innen in Textform zur Verfügung gestellt 
wurden. Die Anbieterin hatte erst in der Auftragsbestätigung auf eine Seite im Internet 
hingewiesen, unter der die AGB angeblich abgerufen werden könnten. Diese Behauptung 
war unzutreffend.

Ergebnis: Die primastrom GmbH gab die angeforderte Unterlassungserklärung nicht ab. 
Die Verbraucherzetrale Baden-Württemberg hat deshalb am 08. März 2022 Klage vor 
dem Landgericht Berlin erhoben.
Das LG hat am 13. Dezember 2022 ein entsprechendes Versäumnisurteil unter dem Akten-
zeichen 103 O 25/22 erlassen. 

Die SUD Service & Dienstleistungs AG hatte Verbraucher:innen, die nach einem Kredit 
in einer konkreten Höhe anfragten, einen Vermittlervertrag zugesandt. Dieser war über-
schrieben mit dem Hinweis: „Finanzsanierung“. Es wurde der konkret angefragte Kredit-
betrag genannt und darauf hingewiesen, dass die „persönliche Finanzsanierung ab sofort 
für Sie verfügbar“ sei. Dann wurden die Gebühren der Finanzierungsgesellschaft benannt. 
Verbraucher:innen schlossen diesen Vertrag ab, im guten Glauben, den gewünschten 
Kreditvertrag abzuschließen. Tatsächlich jedoch handelte es sich nur um ein reines 
Vermittlungsmodell.

Ergebnis: Der Oberlandesgericht Karlsruhe entschied am 08. Februar 2023, Az. 6 U 
82/22, dass die konkrete Werbung mit einer sofort verfügbaren Finanzsanierung unzu-
lässig ist, sofern nur ein Vertrag zur Vermittlung einer solchen Finanzierung geschlossen 
werden soll. 

Die Mönchshofer AG hatte betagte Verbraucher:innen anrufen lassen. In einem der Tele-
fonate, die der Verbraucherzentrale im Mitschnitt vorliegen, hatte die Anruferin die Seniorin 
massiv bedrängt und immer wieder dazu aufgefordert, dass die Seniorin einer Lieferung 
der Nahrungsergänzungsmittel zustimmen solle. Die Seniorin bestand darauf, dass sie 
allenfalls nur eine Probe geschickt haben wolle. Gleichwohl wurden der Verbraucherin 
fünf Packungen des Produktes mitsamt einer Rechnung übersandt. In dem Telefonat 
wurde darüber hinaus behauptet, dass sich das Nahrungsergänzungsmittel auch mit den 
anderen Medikamenten vertrage, die die Seniorin nehmen musste, ohne dass die Anru-
ferin Kenntnis von den konkreten Medikamenten hatte. Nach den Verpackungsangaben ist 
das Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich nicht verträglich mit gerinnungshemmenden 
Arzneimitteln. 

Ergebnis: Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat das werbende Unternehmen 
abgemahnt und in der Folge Klage beim Landgericht Gera eingelegt. Die Aufforderung 
diese unbestellten Waren zu bezahlen ist unzulässig. Unzulässig ist auch die grob fahr-
lässige Behauptung, ein Produkt würde sich mit Medikamenten vertragen, obwohl ge-
rade für gerinnungshemmende Medikamente, die von vielen Seniorinnen eingenommen 
werden, eine Kontraindikation besteht. 

NEUES AUS DER RECHTS- 
 
ABTEILUNG

DIE TRICKS MIT DEN PREIS-
REDUZIERUNGEN
Seit dem 28. Mai 2022 sind Anbieter verpflichtet, bei der Ankündigung von Preisermäßigungen, bei 
denen auf einen höheren oder bisherigen Preis Bezug genommen wird, auch den niedrigsten Preis 
der letzten 30 Tage für die beworbene Ware anzugeben. Wir haben in den letzten Monaten verstärkt 
Preiswerbungen beobachtet, mit denen Anbieter versuchen, dieser gesetzlichen Regelung ein 
Schnippchen zu schlagen – oder sie bis an die Grenzen der gesetzlichen Vorgaben auszureizen.

So wirbt der Discounter Aldi mit prozentualen 
Preisermäßigungen für Waren und „Preis 
Highlights“. Wobei mit der prozentualen 
Ermäßigung nicht auf den günstigsten Preis 
der letzten 30 Tage Bezug genommen wird 
und das beworbene „Preis Highlight“ – 
eine Ananas für 1,49 Euro – unter Angabe 
eines gestrichenen Preises von 1,69 Euro 
und gleichzeitiger Angabe des niedrigsten 
Verkaufspreises der letzten 30 Tage in Höhe 
von 1,39 Euro angeboten wird. Ob es sich 
tatsächlich um ein „Preis-Highlight“ handelt, 
oder doch eher um eine Täuschung der 
Verbraucher:innen, lassen wir aktuell gericht-
lich klären.

Auch Lidl online wirbt für einen Heimtrainer 
und stellt den eigenen günstigen Preis einer 
„unverbindlichen Preisempfehlung“ des 
Herstellers (UVP) gegenüber, wobei die UVP 
rot durchgestrichen ist und mit dem Hinweis 
auf 53 Prozent Preisersparnis geworben wird. 
Da nicht auf einen eigenen bisher verlangten 
Preis Bezug genommen wird, muss der 
günstigste Preis der letzten 30 Tage, den der 
Anbieter selbst verlangt hat, nicht angegeben 
werden. Soweit so gut. Aber tatsächlich wird 
das beworbene Produkt zu einem weit güns-
tigeren Preis unter der genannten Marke im 
Internet gehandelt. Die angebliche UVP wird 
nach Recherche von niemanden verlangt. 
Eine Preiswerbung unter Bezugnahme auf eine 
nicht existente „unverbindliche Preisempfeh-
lung“ ist nach unserer Auffassung aber irre-
führend, da so den angesprochenen Verbrau-
cher:innen eine Preisersparnis vorgestellt 
wird, die tatsächlich nicht gewährt wird. Auch 
hier haben wir rechtliche Schritte eingeleitet.

Eine weitere Klage gegen Lidl haben wir ange-
strengt, weil für ein Lebensmittel mit einem 
aktuellen Sonderpreis geworben wurde 
unter Gegenüberstellung eines gestrichenen 
Preises und der Ankündigung von 25 Prozent 
Preisreduzierung – obwohl der günstigste 
Preis der letzten 30 Tage, der tatsächlich in 
der Werbung auch angegeben worden ist, 
gleich dem nun prominent angekündigten 
Aktionspreis war. Nach unserer Meiung hätte 

in diesem Falle eine hervorgehobene prozen-
tuale Preisreduzierung von 25 Prozent, die 
sich gerade nicht auf den günstigsten Preis 
der letzten 30 Tage bezogen hat, nicht ange-
kündigt werden dürfen.

Mit einer dritten Klage gegen den Discounter 
wollen wir klären, ob eine prozentuale Preisre-
duzierung, die sich nicht auf den günstigsten 
Preis der letzten 30 Tage, sondern auf den 
Preis einer wie auch immer gestalteten „Stan-
dardverpackung“ bezieht, eine zulässige oder 
doch eher unzulässige Variante eines Preisver-
gleiches ist.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass 
Edeka testet, inwieweit die Regelung in der 
Preisangabenverordnung auf die eigene 
Werbung anzuwenden ist. Zum Beispiel 
wirbt Edeka für abgepackte Möhren mit dem 
Hinweis auf einen „Super-Knüller-Preis“ von 
0,99 Euro pro 750g-Schale und einer Preis-
ersparnis von 33 Prozent. Dieser Hinweis war 
allerdings mit einem Sternchen versehen. 
Dieses Sternchen wurde am Ende der Pros-
pektseite erläutert und klärte darüber auf, 
dass der niedrigste Gesamtpreis der letzten 
30 Tage bei den beworbenen Möhren bei 
0,88 Euro gelegen habe. Uns erschließt sich 
nicht, inwieweit Verbraucher:innen hier 33 
Prozent sparen sollen. Edeka selbst ist der 
Überzeugung, der gesetzlichen Vorgabe durch 
Nennung des günstigsten Preises der letzten 
30 Tage Genüge getan zu haben.

Im Hinblick auf diese Verfahren und Beob-
achtungen empfehlen wir, Preiswerbungen 
kritisch zu betrachten und insbesondere bei 
der Ankündigung von prozentualen Preis-
reduzierungen auf den günstigsten Preis der 
letzten 30 Tage zu achten. 
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DIE „MACHT VON VERBRAUCHER:INNEN“ ALS GEGENSTAND DES UNTERRICHTS 
Von „Macht der Verbraucher:innen“ zu 
sprechen mag angesichts des strukturellen 
Ungleichgewichts zwischen ihnen und Unter-
nehmen eher weltfremd anmuten. Lässt sich 
dieses Ungleichgewicht doch nicht besei-
tigen und ist es daher genuine Aufgabe der 
Verbraucherpolitik, auf die Verwirklichung 
von Verbraucherinteressen in Staat und 
Gesellschaft – hauptsächlich im Bereich der 
Wirtschaft – hinzuwirken. Vor diesem Hinter-
grund lässt sich durchaus fragen: Welche 
Instrumente stellt denn die Verbraucherpolitik 
den Verbraucher:innen zur Verfügung, anhand 
derer sie am Markt ihre Anliegen selbst-
bestimmt umsetzen können? Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich dann, dass es schon 
einige gibt: Verbraucher:innen haben Rechte, 
ihnen stehen Institutionen zur Seite und sie 
können sich auch engagieren – mithin ein 
Instrumentenkasten anhand dessen sich 
durchaus die Verwirklichung des Interesses an 
tatsächlich selbstbestimmten Entscheidungen 
verfolgen lässt.

Schulische Verbraucherbildung steht dann 
vor der Aufgabe, diesen Instrumentenkasten 
den Schüler:innen zu vermitteln. In Baden-
Württemberg ist mit der „Leitperspektive 
Verbraucherbildung“ ein Konzept der Verbrau-

cherbildung etabliert, um sich im Unterricht 
genau dieser Aufgabe anzunehmen. Genau 
hier setzen unsere Unterrichtsmaterialien an: 
Mit unserem Angebot unterstützen wir Lehr-
kräfte dabei, Schüler:innen die Kompetenz zu 
vermitteln, mit diesem Instrumentenkasten 
selbstbestimmt umzugehen und sich zudem 
für die Erweiterung des Instrumentenkastens 
zu engagieren.

Mit unserer Deutscheinheit „Idas Einkauf am 
Kiosk“ für die Klassenstufen 3/4 lassen sich 
schon beim ersten Einüben des anlassbe-
zogenen Schreibens die Grundlagen für das 
Verfassens von Beschwerdebriefen vermit-
teln: Über Idas Geschichte, die eine Zeitschrift 
am Kiosk kauft, bei der die zugesagte Zugabe 
fehlt, werden Schüler:innen angeregt, sich 
in Idas Lage zu versetzen und vom Kioskver-
käufer per Brief und Nachfrage Schadensbe-
seitigung – also eine Zeitschrift mit Zugabe 
– zu verlangen. 

Über den individuellen Kompetenzaufbau 
hinaus stehen den Verbraucher:innen auch 
ganz unterschiedliche Verbraucherschutz-
institutionen zur Seite. Mit unserem Unter-
richtsmaterial „Institutionen des Verbrau-
cherschutzes“ (Klassenstufe 8) lernen die 

Schüler:innen diese kennen, setzen sich mit 
deren Aufgaben auseinander und erlernen so, 
wann sie welche Institution zu ihrer Unterstüt-
zung heranziehen können. Mit unserem Unter-
richtsmaterial „Verbraucherpolitik“ machen 
sich die Schüler:innen mit den Instrumenten 
der Verbraucherpolitik vertraut. In den beiden 
Materialien „Willenserklärung und Kaufver-
träge“ sowie „Verbraucherrechte“ befassen 
sie sich vertieft mit ihren Verbraucherrechten.

Anhand unseres Unterrichtsmaterials 
„Consumer Citizenship“ lernen die Schü-
ler:innen dann in Klassenstufe 10 das Konzept 
der Consumer Citizenship“ kennen, sie erör-
tern das Konzept und üben sich darin, wie sie 
die politischen Rahmenbedingungen für ihre 
Anliegen als Verbraucherinnen und Verbrau-
cher beeinflussen können. 

In weiteren Unterrichtsmaterialien können 
sich Schüler:innen damit auseinandersetzen, 
inwiefern sie aufgrund von Marktgegeben-
heiten mit ihren Kaufentscheidungen an 
Grenzen der Einflussnahme stoßen. So lernen 
sie etwa in unserem Unterrichtsmaterial „Tier-
wohl erkaufen?“ das Konzept der Vertrauens-
eigenschaften und die essentielle Bedeutung 
verlässlicher Informationen für ethisch 
motivierte Kaufentscheidungen kennen. Auf 
diese Weise setzen sie sich zugleich kritisch 
mit der Zuschreibung von Verbrauchermacht 
auseinander.

Beim Einsatz unserer Unterrichtsmaterialien 
stehen wir interessierten Lehrkräften gerne 
mit Rat und Tat zur Seite! 

Einen Überblick über unser gesamtes 
Angebot finden Sie unter:

www.vz-bw.de/bildung-bw

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

FALSCHE LIEFERUNG DURCH AMAZON
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg er - 
reichen seit Monaten zahlreiche Beschwerden zu 
falschen Amazon-Lieferungen. Gerade bei Bestel-
lungen von hochpreisigen Elektronikprodukten finden 
Betroffene anstelle des bestellten Artikels in ihrem 
Amazon-Paket ein billiges Produkt. So liegt anstelle 
eines Tablets dann ein Buch, oder anstatt des lang 
ersehnten Smartphones eine elektrische Kinderzahn-
bürste im Amazon-Paket.

Beschweren sich Betroffene bei Amazon und fordern 
eine Rückerstattung des Kaufpreises, so werden diese 
zunächst aufgefordert, das falsche Produkt zurückzu-
schicken. Entgegen der ersten Ankündigung erstattet 
Amazon dann jedoch kein Geld, da das „bestellte 
Produkt“ nicht zurückgeschickt wurde. 

Mitte Februar hat nun die Polizei Reutlingen mehrere 
Beschäftigte eines Logistikunternehmens in Baden-
Württemberg verhaftet. Diese hatten die hochprei-
sigen Produkte aus den Paketen entnommen und 
wertlose Waren in die Pakete gelegt, die sie dann 
auslieferten.

Wie bundesweite Beschwerdezahlen bei den Verbrau-
cherzentralen zeigen, ist diese Betrugsmasche jedoch 
kein Einzelfall und es sind zahlreiche Betroffene zu 
beklagen.

Für diese beginnt dann meist ein leidvoller Schrift-
verkehr mit dem Versandhändler. Amazon stellt 
sich auf den Standpunkt, dass eine Erstattung nur 
für das „bestellte Produkt“ erfolgen wird – obwohl 
falsch geliefert wurde. Betroffene haben aber nur ein 
falsches Produkt erhalten und sind damit (scheinbar) 
machtlos dem Versandriesen ausgeliefert.

Juristisch gesehen hat Amazon jedoch den Vertrag 
nicht erfüllt – denn das bestellte Produkt wurde 
nicht geliefert. Da die Paketdienste durch Amazon 
beauftragt wurden, fällt ein betrügerisches Handeln 
der Zusteller auch in den Verantwortungsbereich von 
Amazon.

Zwar zeigen die zahlreichen Beschwerden bei den 
Verbraucherzentralen, dass ein strukturelles Problem 
beim Versandriesen vorliegen muss, jedoch steht 
zunächst Aussage gegen Aussage und Betroffene 
sitzen meist am kürzeren Hebel. 

Was tun beim Falschlieferung?
Damit Falschlieferungen gegenüber Amazon besser 
nachgewiesen werden können, sollte das Paket beim 
Erhalt direkt auf Manipulationen untersucht werden. 
Handelt es sich um ein Originalpaket von Amazon und 
ist die Verpackung intakt? Auch wenn das Gewicht 
augenscheinlich nicht stimmt oder aber das Paket 
Spuren einer möglichen Manipulation aufweist, sollte 
direkt beim Zusteller reklamiert werden. Auch sollte 
man das Öffnen der Pakete filmen, um so nachweisen 
zu können, dass die enthaltene Ware nicht selbst 
vertauscht wurde.

Ist in dem Paket nun eine falsche Ware, so sollte 
die Falschlieferung umgehend Amazon gemeldet 
werden. Das gemachte Video sollte alle Zweifel bei 
Amazon beseitigen. Fragen Sie auch direkt nach 
dem weiteren Vorgehen hinsichtlich des falsch gelie-
ferten Produktes. Fordern Sie auch die Zusage von 
Amazon ein, dass der Betrag erstattet wird. Im Zweifel 
können Sie die Falschlieferung aus Beweisgründen 
zurückbehalten.

Daneben sollten Sie auf jeden Fall auch Strafanzeige 
bei der Polizei stellen. Dies geht bequem online über 
www.online-strafanzeige.de.

Erstattet Amazon nicht oder droht sogar mit einer 
Sperre des Kundenkontos, so sollten Sie sich weiteren 
rechtlichen Rat einholen. Aufgrund der zahlreichen 
Beschwerden und Medienberichte über verweigerte 

Rückerstattungen haben die Verbraucherzentralen 
auch direkt Kontakt zu Amazon aufgenommen. Hier 
hat man Hilfe zugesagt.

Doch das ist nach unserer Ansicht ungenügend. 
Anbieter haben die gesetzliche Pflicht, Verträge einzu-
halten und zu erfüllen. Können sie das nicht, so ist das 
gezahlte Geld zurückzuerstatten. Obwohl das Problem 
seit Monaten bei Amazon bekannt ist, wurde an den 
bestehenden Versandstrukturen offenbar nichts 
verändert. Anstatt sich direkt um die Anliegen von 
Betroffenen zu kümmern und umgehend zu erstatten 
oder die bestellte Ware zu liefern, werden viele Betof-
fene auf den allgemeinen Rechtsweg verwiesen. 

Betroffene von Falschlieferungen durch Amazon 
können sich an die Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg wenden. 

WHATSAPP: TRICKBETRUG BEI SOCIAL MEDIA
„Hallo Mama, das ist meine neue Nummer 
– kannst Du gleich abspeichern!“. Massen-
weise werden seit Anfang 2022 solche Nach-
richten bei WhatsApp verschickt. Speichern 
Betroffene die vermeintlich neue Nummer 
des eigenen Kindes ab, kommt es zeitnah 
zu einem kurzen Nachrichtenverkehr und 
letztlich einer weiteren Nachricht, in der die 
vermeintliche Tochter oder der vermeintliche 
Sohn einen Unglücksfall schildert und um 
Geld bittet. 

Oft wird der Nummernwechsel gleich zu 
Beginn des Nachrichtenverkehrs erklärt: 
angeblich ist das alte Smartphone gestohlen 
worden oder in die Badewanne gefallen und 
daher eine neue Nummer vergeben worden. 
Schon nach kurzer Zeit bitten die Betrüger 
um Hilfe, da wegen des defekten Smart-
phones der Zugang zum Onlinebanking nicht 

funktionieren würde. Der Bitte, ob man das 
Geld schnell auslegen und an eine bestimmte 
Adresse überweisen könnte, kommen viele 
Betroffene nach – schließlich möchte man 
seinen Kindern helfen. 

Die geforderten Beträge sind meist im 
niedrigen vierstelligen Bereich, so dass 
viele Betroffene zunächst keinen Verdacht 
schöpfen.

Wer eine SMS oder Nachricht bei Social Media 
von angeblichen Verwandten mit der angeb-
lich neuen Nummer erhält, sollte vorsichtig 
sein. Auf keinen Fall sollten Betroffene sich 
durch die Nachrichten unter Druck setzen 
lassen. Besser ist es, selbst die Initiative zu 
ergreifen und sich über die „alte“, bekannte 
Nummer direkt bei Kindern oder Verwandten 
zu melden, um zu fragen, ob diese wirklich 

eine neue Nummer haben. Meist fliegt der 
Betrugsversuch hier schon auf! 

Strafanzeige bei der Polizei können Betroffene 
bequem online unter www.online-strafan-
zeige.de stellen. Wer bei der Polizei Anzeige 
erstattet, sollte den Chatverlauf mit den Betrü-
gern nicht löschen, sondern diesen der Polizei 
zur Verfügung stellen.

Vorsorglich ist eine Sperre der entspre-
chenden Nummer am eigenen Telefon sinn-
voll, um nicht weiter belästigt zu werden. Auch 
können Sie solche betrügerischen Nummern 
der Bundesnetzagentur melden, die diese 
dann abschalten kann. 
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l  BERATUNGSSTELLEN 
Freiburg | Kaiser-Joseph-Straße 271 | 79098 Freiburg | Di 10–13 Uhr | Do 15–18 Uhr

Friedrichshafen | Riedleparkstraße 1 | 88045 Friedrichshafen | Mo 14–17 Uhr | Mi 10–13 Uhr

Heidelberg | Poststraße 4 | 69115 Heidelberg | Di 9–12 Uhr | Do 14–17 Uhr

Heidenheim | Hintere Gasse 60 | 89522 Heidenheim | Mi 9–12 Uhr | Do 14–17 Uhr

Karlsruhe | Kaiserstraße 167 | 76133 Karlsruhe | Mo 14–18 Uhr | Mi 10–14 Uhr

Mannheim | N 4, 13–14 | 68161 Mannheim | Di 14–16 Uhr | Mi 13–17 Uhr

Mannheim Quartiersbüro| Mittelstraße 18 | 68169 Mannheim | Di 15–18 Uhr | Do 10–12 Uhr

Neckarsulm | Schindlerstraße 9 | 74172 Neckarsulm | Di 10–14 Uhr | Mi 13–17 Uhr

Reutlingen | Kanzleistraße 20 | 72764 Reutlingen | Di 10–14 Uhr | Do 13–17 Uhr

Schwäbisch Hall | Steinerner Steg 5 | 74523 Schwäbisch Hall | Di 9–12 Uhr | Do 13–16 Uhr

Stuttgart | Paulinenstraße 47 | 70178 Stuttgart 
Mo + Fr 10–14 Uhr | Di + Do 10–17 Uhr | Mi 10–17 Uhr

Ulm | Frauengraben 2 | 89073 Ulm | Di + Do 13–17 Uhr

Villingen-Schwenningen | Winkelstraße 7 (Haus D) | 78056 Villingen-Schwenningen  
Di 10–14 Uhr | Do 13–17 Uhr

Waldshut-Tiengen | Poststr. 2 | Parkhaus Kornhaus | 79761 Waldshut-Tiengen | Di 15–17 Uhr | 
Do 10–12 Uhr

x Beratungsstelle

 Energieberatung**

l  INFO- UND TERMINTELEFON
Wir beraten Sie gerne persönlich. 
Vereinbaren Sie Ihren  individuellen Termin in 
einer unserer Beratungsstellen.
Montag bis Donnerstag 10–18 Uhr
Freitag 10–14 Uhr 

(0711) 66 91 10

l  HOMEPAGE

www.vz-bw.de

l  BERATUNGSTELEFON
Ihr schneller und unkomplizierter Weg zu uns:
Unsere  Expertinnen und Experten beraten Sie 
auch gerne telefonisch.

Montag bis Freitag 9 – 12 Uhr | 
Mittwoch 15 – 18 Uhr

Telekommunikation, Internet, 
Verbraucherrecht 0 900 1 77 444 1

Lebensmittel, Ernährung, 
Kosmetik, Hygiene 0 900 1 77 444 2
Versicherungen 0 900 1 77 444 3

Bauen, Wohnen, 
Energie 0 900 1 77 444 5

Altersvorsorge, Banken,
Kredite 0 900 1 77 444 8

 
Mittwoch 15 – 18 Uhr | Donnerstag 9 – 12 Uhr

Gesundheitsdienstleistungen
 0 900 1 77 444 7

(Festnetzpreis 1,86 Euro/Min., Mobilfunkpreis 
abweichend. Infos zum Datenschutz: www.vz- 
bw.de/datenschutz-hinweise)

l  UNSERE  LEISTUNGEN – UNSERE PREISE 

Stand März 2023.  
Preis- und Angebotsänderungen möglich, aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer  
Internetseite unter https://www.vz-bw.de/beratungsangebote/preise € 

Beratung, telefonisch 
Festnetzpreis pro Minute 1,86 
Mobilfunkpreis abweichend

Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht 
Fach- und Rechtsberatung schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) *22,00

Lebensmittel und Ernährung, Kosmetik, Hygiene
Fach- und Rechtsberatung  schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) *22,00

Versicherungen
Rechtsberatung schriftlich oder persönlich (bis zu 30 Minuten) *33,00
Fachberatung je Versicherungssparte persönlich (bis zu 30 Minuten) *33,00
Berufsunfähigkeits-, Pflege- oder Wohngebäudeversicherung 
   persönlich (bis zu 60 Minuten) *60,00
Prioritäten- und Budgetberatung persönlich (1,5 bis 2 Stunden) *90,00 bis *120,00

Gesundheitsdienstleistungen
Fach- und Rechtsberatung  schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) *22,00

Altersvorsorge, Banken, Kredite
Fach- und Rechtsberatung  schriftlich oder persönlich (bis zu 30 Minuten) *33,00
Private Altersvorsorge/Geldanlage persönlich (bis zu 2 Stunden) 160,00
 inklusive Prüfung bestehender Verträge
Immobilienfinanzierung  persönlich (bis zu 2 Stunden) 160,00
Vorfälligkeitsentschädigung schriftlich (je Vertrag) 70,00
Zinsnachberechnung von Sparverträgen schriftlich (je Vertrag) 70,00

Bauen, Wohnen, Energie
Fach- und Rechtsberatung  schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) *22,00
Mieterberatung***  mietrechtliche Erstberatung, persönlich *22,00
Bauangebotsprüfung  Spezialberatung, persönlich
 – Baubeschreibung und Bauvertrag  370,00
 – (weitere) Baubeschreibung ohne Bauvertrag 180,00

Energieprojekt
Energieberatung  schriftlich, telefonisch, persönlich  **kostenlos
   Beratung zu Hause  bis zu 30€ Eigenanteil

***  Standardberatung: Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Ihnen für besonders zeit aufwändige Beratungen 
einen abweichenden Honorierungsvorschlag unterbreiten  müssen. Wir berechnen je weitere angefangene 
10 Minuten 11,00 € zusätzlich.

*** gefördert durch Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
*** in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Mieterbund

l  TERMINE ONLINE VEREINBAREN
Sie haben Ärger mit Ihrem Mobilfunkanbieter? 
Ihre Bank kündigt einen Vertrag aus heiterem 
Himmel? Die  Handwerkerrechnung ist deutlich 
teurer als das Angebot? Sie können Ihren 
Beratungstermin bei uns auch bequem online 
vereinbaren: 
www.vz-bw.de/termin-online-vereinbaren
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Wir beraten Sie gerne.

Terminvereinbarung unter 0711 66 91 10
Mo bis Do 10–18 Uhr, Fr 10–14 Uhr

Bundeshotline (kostenfrei) unter 0800 – 809 802 400
Mo bis Do 8-18 Uhr, Fr 8-16 Uhr 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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l Versicherungen, Pflege, Gesundheit 

18. April  18 Uhr | Versicherungen für junge Leute und Berufsanfänger
18. April  19 Uhr |  Seniorenversicherungen (in Kooperation mit der Volks-

hochschule Bad Urach-Münsingen)
25. April  18 Uhr | Risiken erkennen und bezahlbar versichern 
16. Mai  18 Uhr | Berufsunfähigkeitsversicherung
6. Juni  18 Uhr | Richtig versichert
20. Juni  18 Uhr |  Risiken erkennen und bezahlbar versichern  

(in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
12. Juli  18 Uhr |  Richtig versichert (in Kooperation mit der Volkshochschule  

Landkreis Rastatt)

l  Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht 

4. April  18 Uhr | Digitaler Nachlass
4. April  18 Uhr |  Smart Home: Neue digitale Anwendungen im Wohnbereich 

(in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
5. April  18 Uhr |  Smart Home: Neue digitale Anwendung im Wohnbereich (in Kooperation 

mit der Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule)
18. April  18 Uhr |  Online Erben: Digitaler Nachlass (in Kooperation mit der Volkshochschule 

Hechingen)
25. April  18 Uhr |  Richtig den Anbieter für Internet, Festnetz oder Mobilfunk wechseln  

(in Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn)
3. Mai  18 Uhr |  Mobile Payment: Sicher mobil bezahlen (in Kooperation mit der Schwäbisch 

Gmünder Volkshochschule)
9. Mai  18 Uhr | Sicher im Internet
16. Mai  18 Uhr | Sicher im Internet (in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
20. Juni  18 Uhr | Mobile und Online Payment
21. Juni  18 Uhr |  Sicher im Internet (in Kooperation mit der Volkshochschule Bad 

Urach-Münsingen)
28. Juni  18 Uhr |  Vergleichsportale im Internet (in Kooperation mit der Volkshochschule 

Bad Urach-Münsingen)
11. Juli  18 Uhr |  Mobile Payment: Sicher mobil bezahlen (in Kooperation mit der Volkshoch-

schule Freiburg)

l Altersvorsorge, Banken, Kredite 

4. April  18 Uhr |  Geldanlage mit ETFs (in Kooperation mit der Volkshoch-
schule Landkreis Rastatt)

18. April  18 Uhr |  Altersvorsorge bei Niedrigzinsen (in Kooperation mit der Volkshoch-
schule Freiburg)

26. April  18 Uhr |  Sparen für den Nachwuchs (in Kooperation mit der Volkshochschule 
Hechingen)

9. Mai  18 Uhr |  Geldanlage mit ETFs (in Kooperation mit der Volkshochschule Filderstadt)
11. Mai  18 Uhr |  Greenwashing bei Geldanlagen (in Kooperation mit der Volkshochschule 

Rastatt)
16. Mai  18 Uhr |  Altersvorsorge bei Niedrigzinsen (in Kooperation mit dem Haus der Familie 

Heilbronn)
23. Mai  18 Uhr | Geldanlage mit ETFs (in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
25. Mai  18 Uhr | Greenwashing bei Geldanlagen
15. Juni  18 Uhr |  Altersvorsorge bei Niedrigzinsen (in Kooperation mit der Volkshochschule 

Unterland)
27. Juni  18 Uhr |  Immobilienfinanzierung: Risiko Eigenheim? Wie viel kann ich mir leisten? 

(in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
29. Juni  18 Uhr | Geldanlage mit ETFs (in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
11. Juli  18 Uhr |  Junge Leute und Geld: Finanzprodukte für Berufsstarter (in Kooperation  

mit der Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule)

  
 UNSER PODCAST

Hören Sie doch mal rein: Wir reden über 
spannende Verbraucherthemen  – durch-
leuchtet von unseren Expertinnen und 
Experten. Sie finden unseren Podcast auf 
www.vz-bw.de/podcast sowie auf allen 
gängigen Podcast-Plattformen.

Aktuelle Veranstaltungstermine  
finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.vz-bw.de/veranstaltungen

KOSTENLOSE ONLINE-SEMINARE
Anmeldung zu diesen Veranstaltungen online auf www.vz-bw.de/onlineseminare-bw

l Lebensmittel und Ernährung 

10. Mai  18 Uhr | Verschwendung von Lebensmittel
21. Juni  18 Uhr |   Insekten essen!? Speiseinsekten als neuartige Lebensmittel

l Bauen, Wohnen, Energie 

3. April  10 Uhr | Heizungsoptimierung
18. April  18 Uhr |  Elektroautos –  Strombezug, Ladesäulen und Preise (in Ko- 

operation mit der Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule)
19. April  18 Uhr | Wie gelingt der Heizungstausch?
24. April  18 Uhr | Workshop zum Thema „Stecker-PV“
25. April  18 Uhr | Shared Mobility (in Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn)
27. April  18 Uhr |  Strom- und Gasrechnung – (k)ein Buch mit sieben Siegeln  

(in Kooperation mit der Volkshochschule Filderstadt)
4. Mai  18 Uhr |  Nachtspeicheröfen sanieren – Erfahrungsbericht und Tipps eines 

Eigentümers
4. Mai  18 Uhr |  Elektroautos – Strombezug, Ladesäulen und Preise  

(in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
9. Mai  18 Uhr |  Energieanbieterwechsel einfach gemacht (in Kooperation mit der Volks-

hochschule Freiburg)
17. Mai  18 Uhr |  Strom- und Gasrechnung – (k)ein Buch mit sieben Siegeln  

(in Kooperation mit der Volkshochschule Freiburg)
31. Mai  18 Uhr | Photovoltaik – Mit Sonne rechnen!

RATGEBER HEIZUNG
Wärme und Warmwasser für mein Haus
• Gesetzliche Rahmenbedingungen für Neubauten und Bestandsgebäude.
• Die verschiedenen Haustechniken mit ihren Vor- und Nachteilen: vom Brennwertkessel über 

die Solaranlage bis zur Wärmepumpe.
• Staatliche Förderung nutzen: Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt 

die klimafreundliche Sanierung der Heizungstechnik.

Welche Heizung ist die richtige?
Wenn Sie einen Neubau planen oder Ihr bestehendes Gebäude sanieren wollen, spielt die 
richtige Haustechnik eine wichtige Rolle. Denn mit ihr entscheiden Sie, wie effizient Ihr Energie-
verbrauch ist, wie hoch Ihre Energiekosten sein werden und wie umweltfreundlich Sie Wärme 
und Warmwasser erzeugen.
Zahlreiche innovative Techniken stehen zur Verfügung – klug kombiniert und (aktuell nur bei der 
Heizungssanierung) mit Fördermitteln unterstützt, sind viele dieser Techniken eine lohnende 
Investition.

Buch | 232 Seiten | 16,5 x 22,0 cm |  
Klappenbroschur | 3. Auflage 2022 | 
Buch 19,90 € | Bestell-Nr. BW52-03

E-Book 15,99 € | Bestell-Nr. EB92-03 | 
3. Auflage 2022
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vier Wochen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vier Wochen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, Waren in 
Besitz genommen haben beziehungsweise hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.  
Versand service der Verbraucherzentralen, 
Mintropstraße 27, 40215 Düsseldorf,
Telefon: (0211) 3809-215, Telefax: (0211) 3809-235,  
E-Mail: ratgeber@vz-nrw.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
 versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

1. Geltungsbereich
Für Ratgeberlieferungen der Verbraucherzentrale NRW e. V. gelten 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Vertragspartner
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Verbraucherzentrale 
NRW e. V., vertreten durch den Vorstand, Mintropstraße 27,  
40215 Düsseldorf,  Vereinsregister Amtsgericht Düsseldorf VR 4130, 
Tel.: (02 11) 3 809 555, Fax: (02 11) 3 809 235, E-Mail: ratgeber@
vz-nrw.de

3. Angebot und Vertragsschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an die Verbraucherzentrale NRW 
e. V. zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kaufvertrag über 
gedruckte Ratgeber kommt erst dann zustande, wenn wir die 
bestellten Ratgeber an Sie absenden. Sie sind vier Werktage an Ihr 
Angebot gebunden.

4. Widerrufsrecht
Für gedruckte Ratgeber gilt: Verbraucher haben ein Widerrufs-
recht von vier Wochen. Verbraucher ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

5. Preise und Versandkosten
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 
Preisbestandteile und verstehen sich zuzüglich der Versandko-
sten. Für die Lieferung von gedruckten Ratgebern innerhalb 
Deutschlands berechnen wir eine Pauschale für Versand- und Por-
tokosten wie folgt:

Bestellwert Versand- und Portokosten (Inland)
bis 19,99 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,50 €
ab 20,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  versandkostenfrei

Bei Lieferung von gedruckten Ratgebern per Post in die Länder 
Belgien, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Schweiz berechnen wir eine Pauschale für Versand- 
und Porto kosten wie folgt:

Bestellwert. . . . . . . . . . . . .Versand- und Portokosten (Ausland)  
bis 10,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5,00 € 
bis 20,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8,50 €
bis 40,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,00 €
bis 60,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
über 60,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,00 €

6. Lieferung
Die Lieferung von gedruckten Ratgebern erfolgt nur innerhalb 
Deutschlands sowie in die unter Ziffer 5 genannten Länder mit 
DHL. Die Lieferzeit beträgt für das Inland ca. vier Tage, für das 
Ausland ca. acht Tage.

7. Nutzungsrechte
Die Inhalte der Ratgeber unterliegen generell dem Schutz des 
Urheberrechts.

8. Verpackungen
Unsere Verpackungen werden gemäß § 6 Abs. 3 Verpackungsver-
ordnung (VerpackV) beim dualen System Eko-Punkt lizensiert.

9. Zahlung
Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist 
binnen acht Tagen auf unser Konto zu überweisen.

10. Beanstandungen
Sollten Sie Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an die 
in Ziffer 4 angegebene Adresse.

11. Gewährleistung
Für sämtliche Lieferungen bestehen die gesetzlichen Gewähr- 
leistungsrechte.

12. Datenschutzhinweis
Wir haben Ihre persönlichen Daten zur Abwicklung des Bestell- 
und Zahlungsverkehrs sowie für unsere Kundenbetreuung gespei-
chert und erlauben uns, Sie fortan über unsere Publikationen 
schriftlich zu informieren. Wenn Sie damit nicht einverstanden 
sind, können Sie jederzeit dieser Nutzung Ihrer personenbezoge-
nen Daten widersprechen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an 
die in Ziffer 4 angegebene Adresse.

l Allgemeine Geschäftsbedingungen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. mit Kundeninformationen für Bestellungen per Telefon, Fax, E-Mail

Muster-Widerrufsformular

An:  Verbraucherzentrale NRW e. V. 
Versandservice der Verbraucherzentralen  
Mintropstraße 27 | 40215 Düsseldorf  
Fax: 02 11/3 809 235  
E-Mail: ratgeber@vz-nrw.de

Hiermit widerrufe(n) ich/w ir *) den von mir/uns*) abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 

 Titel der Ratgeber
 
bestellt am  erhalten am
 
Mein Name
 
Meine Anschrift

 
 
Datum, Unterschrift 
 *) Unzutreffendes streichen

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
nebenstehende Muster-Widerrufsfomular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-
gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
 Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
 verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und 
in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an 
die Firma Sigloch Distribution GmbH & Co. KG, Tor 6–10, Am 
Buchberg 8, 74572 Blaufelden, zurückzusenden oder zu überge-
ben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwa-
igen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen 
zurückzuführen ist.

AUSBILDUNG UND STUDIUM
Geld, Recht, Versicherungen in einer spannenden Zeit

• Erfolgreich in Betrieb und Berufsschule: Rechte am Arbeitsplatz, eigenes 
Gehalt, Steuererklärung

• Erfolgreich an der Uni: Ausgaben und Vergünstigungen für Studenten; 
BaföG, Stipendien, Nebenjob; Studienkredite

• Was tun in der Warteschleife? Freiwilligendienste, Arbeiten und Reisen
• Nebenjobs und Praktika, auch im Ausland
• Gut versichert: wichtiger Schutz während Ausbildung und Studium

Jetzt geht‘s los
Egal, wohin es nach der Schule geht: Eine spannende Zeit beginnt – mit neuen 
Kontakten, Aufgaben, Herausforderungen. Auch finanziell und rechtlich bringt 
die Ausbildungszeit einige Veränderungen mit sich. Die Suche nach einer Kran-
kenkasse wird häufig genauso zum Thema wie die Steuererklärung oder der 
erste eigene Mietvertrag. Angesprochen werden mit diesem Ratgeber sowohl 
die jungen Leute, die sich für eine duale oder eine schulische Ausbildung 
entscheiden, als auch Studierende.

Und auch wer nach der Schule noch nicht genau weiß, in welche Richtung es 
gehen wird, findet Tipps für die Warteschleife.

Buch | 160 Seiten | 16,5 x 22,0 cm
Klappenbroschur | 1. Auflage 2019
Buch 16,90 € | Bestell-Nr. FR74-01
E-Book 12,99 € | Bestell-Nr. EB102-1
PDF (6.13 MB)

LEXIKON EIGENTUMSWOHNUNG
Praxiswissen von A bis Z

• Welche Rechte hat der Eigentümer bei der Gestaltung seiner Wohnung?
• Welche Aufgaben hat die Hausverwaltung und der Verwaltungsbeirat?
• Welche Rolle spielt der Verwaltungsrat?
• Wie werden die Jahresabrechnung und der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr geprüft?
• Wie muss eine Abstimmung in der Eigentümerversammlung ablaufen?
• Auf dem aktuellen Stand des reformierten Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)

Die Regelungen zur Eigentumswohnung – ein Buch mit sieben Siegeln
In rund 70 Themenkreisen geht es in diesem Lexikon um die wichtigsten Begriffe aus dem Wohn-
eigentumsrecht. Beschrieben werden die Konfliktsituationen und die Rechtslage aus der Sicht 
des Eigentümers. Die Beiträge zeigen, wie Wohnungsbesitzer handeln können, um ihre Interessen 
zu wahren, und dabei dennoch für ein harmonisches, faires Miteinander der Eigentümerschaft 
sorgen. Buch | 384 Seiten | 14,8 x 21 cm 

kartoniert | 3. Auflage 2021 
Buch 19,90 € | TR92-03
E-Book 15,99 € | Bestell-Nr. EB75-03

240 Seiten | 14,8 x 21,0 cm | kartoniert 
1. Auflage 2016 | Als Buch im Shop vergriffen. 
Bitte fragen Sie in Ihrer Beratungsstelle nach. 
Bestell-Nr. FR80-01
E-Book 11,99 € | Bestell-Nr. EB121-01 | 
PDF (4.29 MB)

FEUCHTIGKEIT UND SCHIMMELBILDUNG
Erkennen, beseitigen, vorbeugen
• So wirkt sich Schimmel auf die Gesund-

heit aus
• Typische Ursachen für einen Feuchte- 

oder Schimmelschaden
• Was tun bei einem Schaden?  

So gehen Sie Schritt für Schritt vor
• Wenn Selbsthilfe nicht reicht:  

So finden Sie qualifizierte Experten
• Wer zahlt? Mietrecht, Baurecht und 

Versicherungsrecht kompakt erläutert
• Schimmelbefall vermeiden:  

Tipps zum Umbau und zur Nutzung

Schimmel und Feuchtigkeit in der Wohnung?
Schimmel kann zu Schäden am Haus führen, 
sich negativ auf das Raumklima auswirken 
und sogar die Gesundheit gefährden – und 
zudem eine aufwendige Sanierung und einen 
aufreibenden Rechtsstreit nach sich ziehen. 
Doch es gibt Lösungen. Dieser Ratgeber 
informiert umfassend, kompetent und 
praxisorientiert.

Ratgeber April – Juni 2023
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So können Sie bestellen:

l  Per Telefon (02 11) 38 09-555

l  E-Mail broschueren@vz-bw.de

l  Internet www.vz-bw.de/ratgeber

l  Per Post 
Versandservice der Verbraucherzentralen  
Mintropstraße 27, 40215 Düsseldorf

Name:

Vorname:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

 

Datum    Unterschrift

Bestellkarte Bitte in Druckschrift ausfüllen! – Anschrift nicht vergessen

Bestell-Nr. Anz. Broschüren-Titel Stückpreis Gesamt €

   Gesamtbetrag

Bestellwert Porto- und Versandkosten Inland:
bis 19,99 € 2,50 €
ab 20,00 € versandkostenfrei

2/2023

EINFACH MACHEN: GELDANLAGE
Nachhaltig und erfolgreich

• Geldanlage: Einfach machen – von Aktien bis Zertifikate
• Schritt für Schritt zum Sparziel
• Wiki-Money – Geldanlage verständlich erklärt
• Nachhaltig anlegen für saubere Renditen
• Online-Trading, Robo-Advisor, Crowdinvesting
• Bei der Altersvorsorge nicht alt aussehen

Du willst Deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen – gut so! Doch wer sein Geld 
vermehren will, muss verstehen, was Banken und Sparkassen anbieten. Oder wissen, was 
an der Börse passiert oder bei welchen tollkühnen Strategien Totalverlust droht. Schritt 
für Schritt zeigt dieser Ratgeber, wie Geldanlage einfach gemacht wird. Ob mit der kleinen 
Sparrate vom Azubilohn, dem runden Sümmchen aus Omas Sparvertrag oder gar einer 
dicken Erbschaft.

Geldanlage? Selbst in die Hand nehmen!
Bei allen Sparzielen und Anlagewünschen lotst das Buch junge Erwachsene zur passenden 
Strategie. Von Tagesgeld und Sparbuch über ETFs bis hin zu Bitcoins und Gold. Wie nach-
haltige Geldanlage geht und ob in „grünen“ Anlageformen immer weiße Westen stecken 
– auch hierzu gibt’s nachvollziehbare Einordnungen. Kapitel zu Versicherungen, Altersvor-
sorge und Bausparen ergänzen den Leitfaden, wenn 18- bis 30-Jährige mit der Geldanlage 
Ernst machen wollen. QR-Codes führen zu Hintergrundwissen, praktischen Renditerech-
nern und Prognosetools.

DAS VORSORGE-HANDBUCH 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Testament

Vorsorge treffen
Legen Sie frühzeitig Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen fest – für eine medizinische 
Versorgung und für alle rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten. So schaffen Sie Sicherheit 
und Klarheit für sich und Ihre Angehörigen. Mit den passenden Vollmachten und Verfügungen in 
diesem Ratgeber gelingt das zuverlässig und ohne großen Aufwand.
• Gute Orientierung durch eine einfache, klare Struktur
• Präzise Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie es geht
• Teil 1 bietet kurze Erläuterungen und Entscheidungshilfen zu jedem Dokument
• Teil 2 liefert viele praktische Textbausteine, Musterbeispiele und Formulare zum Ankreuzen 

und Ausfüllen
• Plus: Die Muster-Vollmacht für den digitalen Nachlass
• Alle Formulare zum Heraustrennen und Abheften
• Rechtssichere Formulierungen auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung

Die wichtigsten Vollmachten und Verfügungen, die jeder haben sollte
In einem praktischen Ratgeber: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung, Sorgerechtsverfügung. Kurze Erklärtexte erläutern, wie die Dokumente zu erstellen sind; 
der Praxisteil enthält alle notwendigen Vorlagen. Außerdem: In fünf Schritten zum Testament. 
Das Wichtigste zum Erbrecht und wie Sie ein Testament oder einen Erbvertrag aufsetzen - mit 
Mustertestamenten.

Buch | 200 Seiten | DIN A4 | Broschur perforiert 
7. Auflage 2022 
Buch 14,90 € | Bestell-Nr. FR69-07

144 Seiten | 16,5 x 22,0 cm | Klappenbroschur | 
1. Auflage 2021 | Buch 16,90 € | Bestell-Nr. 
FR77-01 | E-Book 12,99 € | Bestell-Nr. EB114-01

EINFACH NACHHALTIG
Umweltbewusst einkaufen, haushalten und 
leben
• Möhren aus Israel oder konventionell 

angebaute aus der Region kaufen?
• Ist Bio-Palmöl umweltfreundlich?
• Wie vermeide ich Mikroplastik?
• Müllvermeidung: Welche Alternativen 

gibt es zu Plastikstrohhalm,  
Alufolie, Frischhaltefolie, Backpapier?

• Wann soll ich alte Waschmaschinen und 
Kühlschränke ersetzen  
und wie spare ich heute sinnvoll Energie?

• Kurze Entscheidungshilfen und verständ-
liche Erläuterungen und  
Expertentipps für einen umwelt-
bewussten Alltag

Weil jede Entscheidung zählt
Wer im eigenen Haushalt lebt, trifft ständig 
Entscheidungen, die Auswirkung auf unsere 
Umwelt haben – wie diese umweltfreundlich 
aussehen, zeigt dieser Ratgeber.

Der Titel erscheint im März 2023. 
1. Aflage 2022 | ca. 200 Seiten |  
16,5 x 22,0 cm | Klappenbroschur

April – Juni 2023 Ratgeber 
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Mitglieder herzlich willkommen!
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag – mindestens 20 Euro im Jahr, gern auch mehr – unterstützen 
Sie die Verbraucher arbeit in Baden-Württemberg. So hätten wir in der Vergangenheit 
viele wichtige  Prozesse ohne die Beiträge unserer Förder mitglieder nicht führen können. 
Wenn durch unsere Verfahren Allgemeine Geschäftsbe dingungen kundenfreundlicher 
 formuliert werden müssen oder unlautere Werbemaß nahmen verboten  werden, kommen 

diese Ergebnisse allen Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute.   Natürlich sollen 
Sie als Fördermitglied auch persönlich  profitieren: Wir bieten Ihnen regel mäßig  aktuelle 
Informationen über  die VerbraucherZeitung, die Sie als Mitglied frei Haus  erhalten. 
Und nicht  vergessen: Der Mitgliedsbeitrag kann  steuerlich geltend  gemacht 
werden, denn die Verbraucherzentrale ist  eine gemeinnützige  Organisation.

Bitte abschicken an:
Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg e. V. 
Mitgliederbetreuung
Paulinenstraße 47
70178 Stuttgart

E-Mail: mitglieder@vz-bw.de
Fax: (0711) 66 91 50

Beitrittserklärung
Ich werde Fördermitglied bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. Meine Mitgliedschaft ist immer  
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündbar. Den Jahresbeitrag von _________  Euro  
(mindestens 20 Euro) zahle ich auf das Konto Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE13 3702 0500 0008 7201 01,  
BIC/SWIFT: BFSWDE33XXX.

Name

Vorname Titel

Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift 

Mitgliedsbeiträge für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. können steuerlich als Sonderausgaben geltend gemacht werden:
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. ist vom Finanzamt Stuttgart – Körperschaften wegen ausschließlicher und unmittelbarer  
Förderung der Verbraucherberatung als besonders förderungswürdig anerkannt (Freistellungsbescheid vom 3.5.2022, Nr. 99018/06485).  
Wir speichern die für unsere Mitgliederverwaltung erforderlichen personenbezogenen Daten elektronisch. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: www.vz-bw.de/datenschutz

Aktuelle Informationen er- 

reichen mich am besten unter

 meiner Postanschrift

 meiner E-Mail Adresse

 meiner Faxnummer 

Beitragszahlung 
Sie können den Mitgliedsbeitrag per  
Überweisung, Dauerauftrag oder Einzugs- 
ermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat)  
bezahlen. Wenn Sie uns ein SEPA-Last- 
schriftmandat erteilen, buchen wir den 
 Mitgliedsbeitrag jedes Jahr von ihrem Konto 
zum letzten Bankarbeitstag im März ab.

Bitte teilen sie uns Ihre Entscheidung mit 
und kreuzen Sie an:

  Ja, ich möchte, dass der Mitgliedsbeitrag 
jährlich abgebucht wird. Senden Sie mir  
hierfür ein Formular für die Erteilung  
eines SEPA-Lastschriftmandats zu.

  Nein, ich überweise den Mitglieds- 
beitrag nach Erhalt der Rechnung. 
Bankverbindung:  
Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE13 3702 0500 0008 7201 01  
BIC/SWIFT: BFSWDE33STG 

M i t g l i e d s n u m m e r / M a n d a t s r e f e r e n z 
(auszufüllen von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg)

240 Seiten | 16,5 x 22,0 cm | Klappenbroschur
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NEBEN- UND WECHSELWIRKUNGEN VON MEDIKAMENTEN
Erkennen und bewerten

• Wechselwirkungen allgemein: Wie entstehen sie, wie lassen sie sich vermeiden?
• Worauf ist bei Selbstmedikation und bei Nahrungsergänzungsmitteln zu achten, 

welche Wechselwirkungen mit Dauermedikamenten sind typisch?
• Nebenwirkungen allgemein: Wie häufig und gefährlich sind sie?
• Was sollten besondere Risikogruppen beachten: Schwangere und Stillende, Kinder, 

ältere Menschen?

Bei Neben- und Wechselwirkungen fragen Sie
…diesen Ratgeber: Immer mehr Menschen müssen dauerhaft Medikamente einnehmen, 
gerade im fortgeschrittenen Alter und bei chronischen Krankheiten oft mehrere gleich-
zeitig. Und viele Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen zusätzlich Mittel zur Selbstme-
dikation wie Aspirin oder Ibuprofen und Nahrungsergänzungsmittel. Wechselwirkungen 
sind dann oft vorprogrammiert. Doch Ärzte und Apotheker scheuen davor zurück, mit 
Patienten über dieses Thema zu sprechen.

Für eine informierte Entscheidung für oder gegen eine Behandlung sind aber Kenntnisse 
zu den Risiken einer Therapie nötig. Und es ist wichtig, auf Nebenwirkungen vorbereitet zu 
sein, um sich im Alltag darauf einstellen zu können.

FAMILIENKÜCHE
Ganz entspannt: Planen, einkaufen, kochen
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Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, doch oft ist es im Alltag gar nicht so einfach, allen 
Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Warum gesunde Ernährung nicht teuer und zeit-
aufwendig sein muss, erläutert dieser Ratgeber. Neben dem „Was koche ich?“ steht das „Wie“ im 
Vordergrund: Wie kann ich Küche und Alltag organisieren, Stress reduzieren und vor allem leckere 
und gesunde Gerichte zubereiten?
• Warum ist gesunde Kinderernährung so wichtig?
• Essen für alle: Wie man den Bedürfnissen von Kindern und Eltern gerecht wird – von Acht-

samkeit, Atmosphäre und Zeit
• Convenience ohne schlechtes Gewissen: von Tiefkühl- und Fertiggerichten
• Einkaufsplanung: gute Lebensmittel kaufen – wöchentlich und frisch
• Vorrats- und Lagerhaltung: Das sollte immer im Haus sein und hier wird es aufbewahrt.
• Über 60 Rezepte: schnell zubereitet, lässt sich einfrieren und/oder vorbereiten, ideal für 

unterwegs

Zeit sparen und Nerven schonen
Genug Bewegung, ausreichend Schlaf, nicht so viel Zeit am Computer oder Fernseher und natür-
lich auch eine gesunde Ernährung – so sollte unser Alltag aussehen. Eltern wie auch Kinder 
wissen über eine gesundheitsfördernde Lebensweise heute viel mehr als noch die Generationen 
vor ihnen.

WIE ERNÄHRE ICH MICH BEI DIABETES?
Was nützt, was nicht – praktische Hilfen für 
den Alltag

• Wissenschaftlich fundiert: alle aktuellen 
Erkenntnisse aus der Ernährungsthera-
pie bei Typ-2-Diabetes

• Hoher Praxisanteil: Die Autorin berät als 
Diätassistentin

• und Diabetesberaterin DDG seit über 30 
Jahren Patienten

• Theorie und Praxis: Der Ratgeber erläu-
tert, wie eine ausgewogene Ernährung 
bei Diabetes aussieht.

• Über 60 Rezepte liefern Ideen für Früh-
stück, Mittag-, Abendessen, Desserts, 
Feste und für Zwischenmahlzeiten

Gesund essen: Diabetes Typ-2
… lässt sich durch Veränderungen der Ess- und 
Lebensgewohnheiten positiv beeinflussen. 
Wenn Betroffene eine gesunde Ernährungs- 
und Lebensweise entwickeln, verbessern sie 
die Lebensqualität, können festgelegte Blut-
zuckerzielwerte erreichen, das Gewicht halten 
und Folgeerkrankungen vorbeugen.
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